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PORSTLICHE NACHRICHTEN - CHRONIQUE FORESTIÈRE

BUND Deutschland

Eligibilité à un emploi forestier
supérieur

Conformément aux prescriptions actuelle-
ment en vigueur et à la suite des examens
subis, le département soussigné a déclaré

éligible à un poste supérieur de l'admini-
stration forestière: Straeh/er Uli de Zurich.

Vorrätige Schriften
Der Vorstand des Schweizerischen Forst-

Vereins hat eine Anzahl aktueller Publika-
tionen übernommen, die er den Mitgliedern
und Lesern der «Zeitschrift. empfiehlt und
solange Vorrat zum Selbstkostenpreis ab-
gibt. Bestellungen sind an die Geschäfts-
stelle des Schweizerischen Forstvereins,
Englischviertelstraße 32, Zürich 7/32, er-
beten:

Eidgenössisches Departement des Innern:
Richtlinien für die Schätzung von Wald
und Waldschäden, vom 24. Dezember
1959 (deutsch oder französisch), Fr. 2.—.

Dannecker, K.: Das Plenterprinzip als Mo-
tor fortschrittlicher Waldpflege, Fr. 1.50.

Hunziker, Th.: Aspekte des Landschafts-
Schutzes beim Nationalstraßenbau / Wald-
Wirtschaft und Nationalstraßenbau, für
Mitglieder gegen Bestellung 1 Exemplar
gratis, für Nichtmitglieder Fr. 1.—.

Köstler, J. N.: Die Lenzburger Waldpflege,
Fr. 4.-.

Vereinsmitteilungen
Auszug aus dem Protokoll der Ver-
handlungen des Ständigen Komitees
Sitzung t/om 75. Mai 79(57 in Langen^«/
Vorsitz: Präsident G. Wenger
1. Jahresversammlung 1961 in Zürich: Das

Programm wird definitiv bereinigt. Die Ver-

Auf der Karlsruher Tagung der Schutzge.
meinschaft Deutscher Wald befaßte sich der
Rektor der Technischen Hochschule Hau-
nover in einem sehr beachtenswerten Vor-
trag mit der Bedeutung des Waldes in der
Stadt- und Landesplanung. Die Wälder wies

er wegen ihren Wohlfahrtswirkungen den
Sperr- und Schutzzonen zu und forderte, die
benötigte Baufläche grundsätzlich den land-
wirtschaftlichen Nutzflächen zu entnehmen.

einsmitglieder werden speziell noch darauf
aufmerksam gemacht, daß Anträge an die
Versammlung, die mit den Verhandlungs-
gegenständen nicht in engem Zusammen-
hang stehen, spätestens 14 Tage vor der
Versammlung dem Vereinspräsidenten ein-
zureichen sind.

2. Berufsbezeichnung für Waldarbeiter:
Aus den Besprechungen des Vorschlages des

Schweizerischen Forstvereins für die Revi-
sion des Bundesgesetzes über die Berufsbil-
dung an der Kantonsoberförster- und der
Forstdirektorenkonferenz ging hervor, daß
die im Bundesgesetz zu verankernden Bc-
rufsbezeichnungen für die verschiedenen
Waldarbeiterkategorien noch näher studiert
und abgeklärt werden sollten. Im Beisein
vom eidgenössischen Forstinspektor P. Mühle
spricht sich der Vorstand hierüber aus.
Seine Auffassung, die er der Oberforst-
inspektion schriftlich zur Kenntnis gibt, ist
die, daß die im Entwurf des Bundesgesetzes
vorgesehenen Bezeichnungen genügen und
nicht verändert werden sollten. Es sind
dies: Absolvent eines Holzhauerkurses:
Holzhauer. Absolvent einer Waldarbeiter-
lehre: gelernter Waldarbeiter. Absolvent
eines Forstkurses oder einer Försterschule:
Förster. Dabei wird der Wunsch ausge-
drückt, daß der endgültige Gesetzestext so

formuliert werde, daß Absolventen dieser

Ausbildungsarten lokal oder kantonal ent-
sprechend dem Sprachgebrauch auch noch

VEREINSANGELEGENHEITEN - AFFAIRES DE LA SOCIÉTÉ

472


	Forstliche Nachrichten = Chronique forestière

